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924/ es 4 D W i r d  te i lwe ise  abgedruckt(nr.2) 

Im Namen des Deutschen Volkes 
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In der Strajsacne gegen den Kaufmann S P 
t n fia l l e  a.S., zur Zei t  i n  anderer Sache i n  Haft i n  Halle, 
wegen' Rassenschande 

hat das Reichsgericht, 4 ;  .S'tra.tsenat,. i n  der Sitzung vom 
. lO. Januar 1959, an der teilgenommen haben 

* als R ichter :  . 
der Senatspräsident Müller als Vorsitzender, 
d i e  Reichsgerichtsräte .Dr.Schäfer, .Dr.Wagner, 
Dr, Froncke und der  Oberlandesgerichtsrat Grafen, 

als Beamter der .Staatsanwal tschajt: 
der Landgerichtsdirektor Drflörchner, 

als ürkundsbeamter der Geschäftsstelle: 
der Sekretär Hqfering, _ „ 

auf d i e  Rev i s i on  des Angeklagten nach mündlicher Verhandlung 

. für ReCht erkannt: . 
Das U r t e i l .  des Landgerichts i n  H a 1 l e a.S.vom 24. Oktober 
19.38 w i r d  nebst den ihm zu Grunde l iegenden Feststellungen auf: 
gehoben. D i e  Sache w i r d  zu neuer Verhandlung uNd Fntschetdung ans 
d i e  Vorinstanz surüCkvenoiesen. 

- Yon Rechts wegen 

I 

Gründe 

1.  D i e  St rafkaıvımer sagt über d i e  Abstammung des Angeklagten 
' le: 
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lediglich, er sei ,åßaatsangehörtger deutschen Blutes".Dqß dies 
nicht genügt, hat das Reichsger tcht in ständiger .Rechtsprechung 
angenommen. Das Gericht muß sich über die Rassenzugehärtgkeit der 
Großeltern aussprechen, In aller Regel gebietet es die Aujklä rungs 
pflicht, als Grundlage hierfür die Geburtsurkunden zu beschajä 
Jen, die die Abstammung dartun, Statt weiterer Ausführungen wird 
u.a. verwiesen auf die Entscheidungen des erkennenden Senats vom 
29. März 1938; .RGSt Bd. 72 8. 161 und vom 8.Julí 1958, 4 .D 453/38 
in .er 1938 $.2339 Nr.l5; ferner saure. 1 D 664/58 vom 11.0ktober 
ı93s in JW 1958 S. 5160 Nr. e; 3 D 645/5s und 5 D 655/J8 vom 
29. September 1938 in JW' 1938 s. 2951 Nr.l57. 

Auen die Ausführungen über die jüdische Abstammung der 
GY | sind unzureichend. Da sie nach der Blutgruppenunter 

Suchung ,von. dem Ehemann der ıflUtter nicht erzeugt sein kann, kommt 
es auf die Rasseneugehörigkeit von dessen Eltern zwar nicht wei: 
ter an, die jüdische Abstammung mütterlicherseits hätte aber bis 
zu den Großeltern näher nachgewiesen und nach Möglichkeit durch 
Urkunden belegt werden müssen. Auch die deutsche Staatsangehörtg= 
kein, die hiernqch dem_§ 5 Abs. 2.der .Ersten Ausfvo vom 14. .NC= 
vember 1935 zum Re ichsburgergesetse wesentlich ist, ist nicht ¬ 
festgestellt worden; ~~ „ 

a 
2. Weiterhin ist auchdie ZUgehörigkeit;der 

G zur jüdischen Religionsgemeinschaft im~Zeitpunkte des 
Inkrafttretens des Re ichsbürgergesetees im Sinne des § 5 Abs. kg 
a, der l. Ausfv0 vom 14; 'November l 955` zum .Beichsbürgergesetz bis= 
hernicht ausreichend nachgewiesen, wie die Revision zutreffend 
rügt. . 

Die „ZUgehörigkeit" ist nicht im Sinne einer rechtswirksamen 
„Mitgliedschaft" zu verstehen, sondern als ein, Beertflf besonderer 
Art , aujZujassen, der aus dem Sinn und Zweck der .Rassegesetsgebung 
zu entwickeln ist (vgl . dazu auch RepOrt. 5 .B 841/58 vom 21 . Neuem: 
der 1958 = JW' 1959 5.23 .Nr.14). Der Bestimmung liegt der Gedanke 
zu Grunde, daß jemand, der sich Zur jüdischen Religtonsgemein= 
Schaft bekennt, dadurch seine besondere VerbuNdenheit mit dem 
JUdentum zu erkennen gibt. Deshalb soll ein staatsangehöriger 
jüdischer Mischling, der schon dadurch, daß er von zwei Volljüdi= 
schon Großeltern abstammt, rassisch nahe mit dem JUdentum vor: 
banden ist, ohne weiteres als Volljude gelten, zvenn er diese nahe 
Verbundenheit auch dadurch zum Ausdruck bringt, daß er -der jüdi- 
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schen'Reltgíonsgemeinschaß noch im Zeitpunkte des Erlasses des 
fßetchsbürgergesetees zugehört oder sich danach in sie aufNehmen 

.=läßt.Die~Rechtsprechung des Reiehsgerichts zu §*5` Abs.2a a.a.O. 
hart daher durchweg kein Gewicht darauf gelegt, ob der betr.Ytsch= 
ldngjnachden für -die* Zugehörigkeit zu der.Religíonsgesellschaft 
maßgebenden Rechtsvorschriften 

, 

Angehöriger der jüdischen .Re= 
ltgionsgemeinschatt im eigentlichen sonne<(„uz±gı:ea~) Set. 
Damit würde der Kreis der .Personen, die fuonxder VOrschrift er= 
,faßt würden, zu eng gespannt werden, ganz abgesehen von derBe= 
weísschwíerigkeiten, "die sich.håufig ergeben könnten. Andererseits 
würden auch Personen erfaßt werden, die vielleicht Sohne ihr Zutun 
und ihr Wissen im Kindesalter einmal in:dle=jüdisChe Religíonsge= 
meinschaft rechtswirksam aufgenommen worden fiwaren;- ohne später. 
etwas davon zu erfahren, und sich je bewdßt„zu ihr„gehalten'haben. 
Das Reichsgericht hat jedoch auch~nícht.verkannt, daß die blqße 
innere .Einstellung zur'jüdíschen Religion und .Religionsgemeinschaft 
die dem ñbchweis schwer zugänglich ist, „nicht maßgebend sein 
kann und nach dem . WOrtlaut der Bestimmung auch nicht sein soll. 
Als entscheidend ist es vielmehr anzusehen, „ob die¬Person einen 
äußeren Sachverhalt oder bestimmte äußere Tatsachen selbst h9†b9i.= 
geführt oder zum mindesten geduldet hat, ~in. denen ihre Verbindung 
mit der jüdischen Religionsgemeinschaft nach der Art einesMit: 
gliedes dieser in irgendeiner Fern äußerlich eumflusdruck kommt. 
Hiernach ist grundsätzlich eine Kenntnis des~Bestehens*dieser 
äußeren Tatsachen Vbrausseteung jür die .Annahme einer ZUgehörig= 
zeit eur- jüdischen Religionsgemeinschaft; Jedoch dürfen an 'diese 
Kenntnis keine übersteigerten Anforderungen gestellt werden, W8RH 

, 

nicht. die Ziele des Gesetzes gefährdet* werden so11en.IDer bestimmt 
ten Kenntnis steht es daher regelmäßig gleich,' wenn die Person 

„mit dem Bestehen eines ~Solchen äußeren .Herkmals" rechnet und sein 
„Fortbestehen gleichwohl duldet. 

. Als Kennzeichen der Zugehörigkeit zur jüdischen Reltgions= 
gemeinschaft sind in diesem Sinne -von der .Rechtsprechung deS Reichs= 

. gerechts u.a. anerkannt die ntchtfbeanstandete Führung in den 
Listen einer jüdischen Synagogengemeinde oder die widerspruchslose 
Zahlung jüdischer KUltussteuern, auch yschon die dem fiäíSchl Ing 
bekannte Veranlagung zu jüdischen Steuern,.soweit niCht¬die .Eintra= 
Rune in die Listen oder die Veranlagung eur- Steuer auf einem ojyen= 
baren Versehen beruht. Das hat das Reichsgericht u.a. in nos±„ee. 
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70 s. 501 303, es:/rc. 2 Fo 164/37 voni"22. Apr i l  1957 =;› ;nr"1957 
5.1781* Nr..ll, 5 11 91/38 vom 11 .Apr i l  1958 = JW 1938 831583 Nr.1 
und 5 D 841/58 vom 21 0 November l 9}8 = JW 1939 8.93 Nr.l4 a`usge= 
sprachen. Auch den Entscheidungen ReSt Bd.  71 S .  28, 29; RGUrt. ~ı 

3 D 273/57 Vom 21. Juni 1957.= .ist rR 1957 5.259 und "2 19690/57' 
vom 16. Dezember 1957 == .tu 19.58 $.447 Nr .  3 l i eg t ,  wie"der" l tn* 
ihnen m i t g e t e i l t e  Tatbestand e rg ib t ,  ebenfalls der Gedanke lzu 
Grunde, daß e ine Kenntnis der äußeren lšerkmale der  Zug'eho'rigkett 
zur jüdischen Rel tgionsgemeinsehajt bei;  dem Misch l ing,  dessen" 
Zugehörigkeit  angenommen werden so l l ,  vor l iegen müsse. So Wird i n  
dem BGB/rt. 5 D 273/J? u .a .  jestgestel l  t, daß d e r  Mischl ing nach 
jüdischen Brauche konf i rmier t  s e i ,  i n  dem RGUrt'. 2 12690/37, daß 
eram jüdischen Rel tgionsunterrícht teilgenommen habe. SoWeit'"es 
s i c h  um Personen handelt, bei denen i n  dem maßgebenden Ze i t=  .. 

punkte noch d i e  Erziehungsberechtigten über d i e  zugehört:g›:etıš*-lea 
e iner  Rel igtonsgemetnschajt zu entscheiden hatten, kommt e l f  auf 
d i e  Kenntnis d iese r_an .  

o 
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war m Zeitpunkt- des InkrafttretenS des Reichs= 
burgergesetees etwa 21 'Jahre alt ( `UA.S.2). Die'Straj'kammer 'hat 
nur festgestel l t ,  daß s i e  nach ihrer Geburt in`der~jüdtsChen`3Re- 
l tgionsgemeinschajt angemeldet- und b i s  zuletzt i n  den Lasten~"~be= 
führt worden war ( UA.S.2,6). Ob ' i h r  dies." 2›ekannt'war,.ltšt ata 
dem Urtei l  nicht Jeu ersehen. D ie  Rev is ion bee±reztetl*ee."!'en1te 
es der G ' aber an díeserlKenntnts ihrer äußeren"7erbtnduNg 
m i t  der jüdischen Religionsgemeinschaft, so würde ate* hlo.ßeTat= 
Sache, daß s i e  früher einmal i n  der jüdischen Bel tgionsgemetnschqft 
angemeldet war und w e i t e r  i n  den Listen geführt Wurde, noch nicht 
ausreichen, um ihre Zugehörigkeit zur jüdischen Relígionà0emein=.- 
schaft' im 'Zeitpunkte des Inkra.7'ttretens des Betahsbürgergesetees 
nachzuweisen. Einer bestimmten Kenntnis würde es * jedoch gleich:-' 
stehen, wenn s i e  mindestens m i t  der Möglichkeit `rechnete, ginge: 
tragen zu se in  und dies duldete. ' 

ı 

Ob die .oben entwickelten Grundsätze auch für d e n § 2  Abs.2 
Satz 2 der 1. Aueflo zum Reichsbßrgergeseta' (Zugehörigkeit von 
Großeltern zur jüdischen Rel ig¬ionsgemetnseha.;'t)ge2ten, bei dem Som 
Unterschiede von dem § ~5 ıábs."2 a.a.a.O. der Ges ichtspunkt' der 
Bewetserletchterung eine wesentliche Rol le  spiel t ,  kann h ier  
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dahingestellt bleiben. . 
.L Schließlich wendet sich d i e  Rev is ion  auch m i t  Recht gegen 

d i e .  4usJ'üh rungleh. Her Strafkammer über den inneren Tatbes tand. 
Das Lanägertbht' 'hält' es für" unwiderlegbar, daß d i e  bi | 

`Halbjüdín Se i ,  da äße .uopı zchıtezf bestehe, ' i h r  Erzeuger, der nicht 
.ermit te l t  ist, ̀.set` deutSehblütig gewesen D ie  Strafkammer nimmt 
wei te rh in  an, es Set nicht widerlegt, daß der Angeklagte der 
ıfbe reeugıing 'gewesen Se i ,  d i e  GY Isen-schon vor  dem 14.No= 
vember 1.9.35 aus 'der jüdischen eeı ígiónsgemetnsehajt „.;'ormell' aus: 
getreten"..Dann wäre ihm nicht nachzuweisen, daß ihm d i e  Tatsa= 
Chen bekannt waren, nach denen-die er | iM Sinne des § 5 
Abs. 2 a 'der Ersten AuS.†VO Äeum Reiehsbürgergesete als Jüdin 
„ ga l t ' .  Nach der Annahme der St rajkamıner hat ' d e r  Angeklagte je: 
.doch ,damit gerechnet ", d i e  G s e t ,  Volljüdin", er habe in: 
soweit m i t  bedingten Vorsatz gehandelt ( UA.S. 7)  .' Unter „ Voll: 
Jüdin" versteht ' d i e  Strafkammer of.1'enbla r= eine weibl iche Person, 
d ie  von v ie r  oder inindestens dre i  der Rasse nach volljüdíschen 
Großeltern abstammt ( vg l .  § 1  Abs. 5 der ErSten' AuSfvO--vom l4.No= 
'vember l935l.2um 8ı ucsane; SY 5 Abs. 1 derktrsten AusjVO-vom 14. NO-= 
vember 19.35 zum Re tchsbürgergesete). Richt iger hätte- d ie  -Stray".-= 
Kammer s ich  ausdrückliCh. -darüber aussprechen sollen, ob- der An: 
geklagte eine Abstammung der G * i n  diesem Sinne annahm 
( vgl . RGUrt. 1 .D 175/36 vom 15. Januar* l9.37~ in JP? 19.37 8.752 
Nr.1l) .  Geht man `z}on .dieser tatsächlichen Grundlage aus, so 
stel l te der' Angeklagteuetch einen Tatbestand vor, der nicht 
lag, während der razbeètane',ee† vorıog, Nägel ich daß d i  e G 
unter Umständen nur von 2"volljüdischen Großeltern abstammt, aber 
d e r  jüdischen Rel tgionsgeineínschaft noch im Zeitpunkt des Inkra.ft= 
tretens des RetchsbilrgergesetzeS angehörte, von-seinem Vorsatz 
nicht umfaßt War .  Das' Retchsger tcht hat berei tsfi l r  einen ähnlich 
gelagerten Fall ausgesprochen, daß '-Zion e' iner '„vol lendeten" Rassen= 
Schande nur gesprochen werden könne", wenn"-der Angeklagte d i e  Tat.-.= 
Sachen oder RechtSVerhältnisSe, d ie in einzelnen Falle den Rechte= 
begriff 0 Jufi8'n' im' ,5~i„ne*'-*de'.el3$` 2'BlutSchG begründeN, i n  se ine . 

rolle ±éii'ang 'und SeiNeN 'willen *aígjigenommen hat ' (  Has: er. 70 s." 
553, 355)l."Da›-an' tat auch im 'vorliegenden Falle festzuhalten. 
Der Angeklagte hätte 'daher aNs GrUnd der tatsächlichen Annahmen 

.. der 
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der Strafkammer nur wegen versuchter Rassenschande bestraft 
werden dürfen. 

ı Nicht vol l  i g  einwandfrei: s ind  auch d i e  Ausführungen des 
Ur te i l s  über den bedingten Vorsatz. D i e  Strafkammer fährt aus, 

"der Angeklagte habe „niemals in vol lem Umfange geglaubt", und se i  
.auch nicht davon überzeugt gewesen", daß d i e  G keine Voll: 
Jüd in  sei . Das le  tztere könne „e r  nur giznstigstenfalls gehofft* 
und gewünscht haben". Fr  habe „ d a m i t  gerechnet ", „daß s i e  gegebte= 
nenfalls eine Vol l jüdin se in  könne" ( 0A.S. 7 ,4 ) .  Es fehlt e ine 
ausdrückliche Feststellung, daß der Angeklagte d i e  Tat auch fizr 
den Fall wo l l te ,  daß d i e  G „Jüdin" i n  dem gemäß dem vorste= 
Pferden Absatz da: ihm gegebenenfalls ángenomn:-enaı .Sohne war{vgl.da:.*'u RGUrt. 

2 17 590/57 vom 20.Dezember 1957 in zu 195e s; 426: .er 1938 $.739 
Nr. l ;  stehe ferner auch Has: Bd. 71 Si.. 339). - 

4 .  Aus den angeführten Gründen muß das Ur te i l  aufgehoben 
werden. ı 

D i e  neue Verhandlung w i r d  der Strafkammer auch Gelegenı- 
he i t  geben,- festzustellen, ob das Urtei l  i n  der Devtsensache nach 
der Begehung der Rassenschande ergangen i s t .  Nur dann durfte ge= 
maß § 79 StGB eine Gesamtstrafe gebi ldet werden. 

I 

Wagn er geh. Müller . Schäfer 
D r .  Francke Grafen 

.ı .ı 


